
Antwortfax

JA! Zahnärztliche Schlafmedizin interessiert mich.
	 Hiermit melde ich mich verbindlich für den Kompaktkurs 

 „Zahnärztliche Schlafmedizin“ an.
 Die Kursgebühr in Höhe von e 59,00 (e 49,58 zzgl. MwSt.) überweise ich   
 direkt nach Rechnungserhalt auf das Konto der Dental-Labor Hans Fuhr GmbH  
 & Co. KG.  

 Veranstaltungsdatum: 22.11.2017

 Veranstaltungsort:  Dental-Labor Hans Fuhr GmbH & Co. KG
  Rubensstr. 18-22
  50676 Köln

 Veranstaltungsdauer:  15.00 bis 17.30 Uhr

 Wir weisen darauf hin, dass wir für unsere Fortbildungskurse die Leitsätze und Empfehlungen der Bundeszahnärztekammer zur 
 zahnärztlichen Fortbildung einschließlich der Punktebewertung von Fortbildung von BZÄK und DGZMK anerkennen.

Schnarchen und andere Schlafstörungen

Gesunder Schlaf ist lebenswichtig

Eine Fortbildung, 
die sich lohnt
In der Kursgebühr von e 59,00
inkl. MwSt. sind enthalten:

• Die 36-seitige Infobroschüre
 „Schnarchen und andere Schlaf- 
 störungen“ für das Patientengespräch
• Tagungsgetränke sowie 
 anschließendes Buffet
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Das lassen wir uns nicht entgehen! 
Hiermit melde ich folgende Teilnehmer verbindlich zum Kompaktkurs „Zahnärztliche Schlafmedizin“ per Fax an:

 Teilnehmer 

 __________________________________   _________________________________
 Vorname   Name

 __________________________________@_________________________________
 E-Mail

 __________________________________   _________________________________

 Vorname  Name

 __________________________________@_________________________________

 E-Mail

  
Fax-Nr.: 0 221 - 21 85 87

Dental-Labor Hans Fuhr GmbH & Co. KG
Rubensstr. 18-22 l   D-50676 Köln

fon +49 (0)221.31 08 760 l    fax +49 (0)221.21 85 87
fuhr@dentallabor.de l    www.dentallabor.de

www.dentallabor.de

Jeder zweite Patient 
in Ihrem Wartezimmer 

schnarcht

Einladung
zum Kompaktkurs

„Zahnärztliche Schlafmedzin“

Praxisstempel/Adresse

______________________________________________________
Datum Unterschrift



Schnarchen und andere Schlafstörungen
– als Zahnmediziner können Sie viel dagegen tun!

Intraorale Schlaftherapiegeräte (IST-Geräte) sind zahnärztliche Behandlungsmittel. 
Sie werden erfolgreich gegen Schnarchen und andere Schlafstörungen eingesetzt.
Zahnärztliche Schlafmedizin wird nach der GOZ abgerechnet, auch die Geräte sind 
Privatleistungen.
Damit Sie diese Leistungen anbieten können und diese von Ihren Patienten in 
Anspruch genommen werden, benötigen Sie Fach-, Management-, Marketing- und 
selbstverständlich auch Abrechnungswissen.
Dieses Wissen vermitteln wir in einer kompakten Veranstaltung 
zu der wir Sie herzlich einladen.

Wir freuen uns darauf, Sie begrüßen zu dürfen.

Karsten Fuhr

Zweieinhalb Stunden Kompaktkurs, die sich lohnen.

Die Schlafmedizin ist eine Herausforderung zur interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten und Schlafmedizinern. 
Das Basiswissen über den gestörten Schlaf, dessen Diagnostik und Behandlung sind die Grundlagen für einen fachkompetenten 
Dialog mit Schlafmedizinern und für die Anwendung intraoraler zahnärztlicher Geräte. Das und praktische Hinweise zum Einstieg in 
die zahnärztliche Schlafmedizin wollen wir Ihnen in einem Kompaktkurs vermitteln.

Fachwissen
Weltweite wissenschaftliche 
Studien bestätigen die Wirk-
samkeit intraoraler Therapie- 
geräte der Zahnmediziner.
Sie wurden in die Leitlinien der 
DGZS aufgenommen mit dem 
Hinweis, dass sie von Zahn- 
medizinern angewendet wer-
den, die sich schlafmedizinisch 
fortgebildet haben.

Managementwissen
Zahnärztliche Schlafmedizin 
ist ein anerkannter Tätigkeits-
schwerpunkt der Zahnmedizi-
ner. Er ist ein Alleinstellungs-
merkmal und eine Erweiterung 
des Angebotes des Therapie-
sprektrums der Praxis.
Allgemein medizinisches 
Wissen trägt zum Ansehen der 
Praxis bei.

Marketingwissen
Überzeugende Informatio-
nen über Schlafmedizin und 
Therapien zur Erlangung von 
mehr Lebensqualität bringt 
ein neues Patientenklientel. 
Sichtbar geeignetes Werbe-
material, Öffentlichkeitsarbeit 
und Schulung des Praxisteams 
müssen nach außen und innen 
deutlich wirken.

Abrechnungswissen
Ohne Moos nichts los – das 
gilt auch für zahnärztliche 
Leistungen der Schlafmedizin.
Sie werden als private 
Leistungen nach GOZ, GOÄ 
und BEB für M&L-Kosten zur 
Kostenerstattung 
abgerechnet. Schlafmedizin 
lohnt sich und trägt zum 
Praxis-Image bei.

Ihr Referent, der weiß, wovon er redet.

Thorsten Tomczak
Zahntechniker
Medizinprodukteberater
Verkauf
Referent der HARANNI ACADEMIE


